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M A R K T  B I B A R T -  B Ü R G E R - I N F O  

 

Bürger-Information des Marktes Markt Bibart                            
Herausg.: Markt Markt Bibart, Rathausgasse 2, 
91477 Markt Bibart    09162 / 82 47, Fax 84 61                         E-Mail: info@markt-bibart.de 
Mo., Di., Mi, Fr. von 08.30 – 12.00 Uhr,                                         Homepage: www.markt-bibart.de 
Do. von 17.00 – 19.00 Uhr 
 

Bauhof/Gemeinde – Notfall-Rufnummer:  0160 95834958 (In Notfällen ist immer ein Mitarbeiter des Bauhofes zu erreichen) 
 

Nachbarschaftshilfe, Tel.: 0178 – 263 55 39;  E-Mail: nachbarschaftshilfe@markt-bibart.de  
 

Amtlicher Teil 
 

 
 

Dienstbetrieb im Rathaus eingeschränkt  

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung hinsichtlich des 

Corona-Virus SARS-CoV-2 ist das Rathaus für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 
 

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten Ihre 
Anliegen, möglichst telefonisch, per Mail, über das 
sichere Kontaktformular oder über das virtuelle 
Bürgerbüro zu erledigen. Persönliche Vorsprachen sind 
nur, wenn diese dringlich und unaufschiebbar sind, 
wahrzunehmen. 
 

Vorsprachen sind nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. 
 

Termine können während der Öffnungszeiten  
telefonisch vereinbart werden. 
 

Bitte beachten Sie dennoch folgende Regelungen: 

 Das Tragen einer FFP2 Maske ist verpflichtend. 

 Vor der jeweiligen Vorsprache ist ein 
Datenerfassungsbogen in Bezug auf Ihre 
Vorsprache auszufüllen und bei den jeweiligen 
Mitarbeitern abzugeben. (Der Datenerfassungs-
bogen kann auf der Homepage heruntergeladen 
werden) 

 Die geltenden Abstands-, und Hygieneregelungen 
sind einzuhalten. 

 Wir bitten Sie nach Eintritt in das Rathaus Ihre 
Hände zu desinfizieren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Abfuhr der Mülltonnen 

Restmüll:  Donnerstag 18.03.2021 
 Mittwoch  31.03.2021 
Biotonne: Donnerstag 25.03.2021 
 Mittwoch  31.03.2021 
Papier Tonne: Mittwoch  24.03.2021 
Gelbe Tonne: Freitag  19.03.2021 
Die Tonnen bitte jeweils ab 6.00 Uhr bereitstellen. 
 

Beginn der mitteleuropäischen Sommerzeit 

Am 28. März beginnt die Sommerzeit 2021.  
Am Sonntag, den 28. März um 2 Uhr MEZ (nachts) 
werden die Uhren auf die Sommerzeit 2021 umgestellt. 
Diese Nacht im März ist dann 
um eine Stunde verkürzt. 
 

So wird die Uhr richtig auf die 
Sommerzeit umgestellt:  

 

 
 
 
 
 

 

Der Bücherbus 

kommt am Freitag, 26.03.2021 nach Markt Bibart. 
Ausleihzeit ist von 8.00 – 9.30 Uhr an der Schule. 
Nach wie vor gilt, dass der Bücherbus nur von einer 
Person bzw. von Mitgliedern aus einem Haushalt 
gleichzeitig betreten werden darf. 
 

Deutsche Rentenversicherung 

Die DRV hat den Rentensprechtag in Scheinfeld für 
März (23.03.2021) Corona bedingt abgesagt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste Bürger-Information 
 

 

erscheint am  Mittwoch, 31.03.2021 
 

Redaktionsschluss hierfür ist 
 

 

Mittwoch, 24.03.2021, 12.00 UHR 
 

Vorschau auf die nächsten Erscheinungstermine: 
 

14.04. und 28.04.2021 
 

Redaktionsschluss ist jeweils der 
 

Mittwoch, (12.00 Uhr) 
 

vor Erscheinungstermin 
 

Später eingehende Beiträge können nicht berücksichtigt 
werden! 

 

Wenn möglich, die Beiträge bitte per E-Mail zusenden. 
 

M A R K T  Markt Bibart, 
 

Nölp, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 

mailto:info@markt-bibart.de
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 Nichtamtlicher Teil 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Evangelisch – Lutherische Kirchengemeinde 
Oberlaimbach – Markt Bibart 

Mi. 17.03. 19.00 Uhr Passionsandacht in 
 Altmannshausen 
So. 21.03. 10.15 Uhr Gottesdienst in Oberlaimbach  
So. 28.03. 10.15 Uhr Gottesdienst in Markt Bibart 
 
 

Evangelisch – Lutherische Kirchengemeinde 
Ziegenbach 

So. 21.03. 08.45 Uhr Gottesdienst 
Mi. 24.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
 
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Markt Bibart und St. 
Jakobus Altmannshausen 

Mi. 17.03.: 19:00 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Altmannshausen 

 19:00 Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche 

 Markt Bibart 

Do. 18.03.: 19:00 Uhr Bußgottesdienst in der kath. 

 Pfarrkirche Markt Bibart für die Pfarreien 

 Markt Bibart, Altmannshausen, Ullstadt und 

 Sugenheim. 

Fr. 19.03.: 18:00 Kreuzwegandacht in 

 Altmannshausen 

 19:00 Eucharistiefeier in Markt Bibart 

Sa. 20.03.: 19:00 Vorabendmesse – Eucharistiefeier in 

 der Pfarrkirche Altmannshausen 

So. 21.03.: 10:15 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Markt Bibart 

Mi. 24.03.: 19:00 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Altmannshausen 

 19:00 Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche 

 Markt Bibart, gestaltet von der 

 Kolpingsfamilie 

Fr. 26.03: 18:00 Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche 

 Altmannshausen 

 19:00 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Markt Bibart 

So. 28.03. - Palmsonntag:  

  8:45 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Altmannshausen 

 10:15 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche 

 Markt Bibart 
 

 

Vereine und Verbände 
 

FFW Markt Bibart 

Eingeschränkter Dienstbetrieb 
Auf Grund der Corona-Pandemie kann derzeit nur 
ein sehr eingeschränkter Dienstbetrieb stattfinden. 
Es werden nur absolut notwendige Wartungs- und 
Prüfungstätigkeiten durchgeführt. 
Ab welchem Zeitpunkt wieder reguläre Übungen 
stattfinden können, ist derzeit noch nicht bekannt. 
 

Im Ernstfall sind wir natürlich weiterhin für die 
Bevölkerung da! 
Der Einsatzdienst bleibt unter Einhaltung von 
Hygienevorschriften weiterhin aufrecht erhalten. 
 

Förderverein FFW Markt Bibart e.V. 

Der Förderverein der FFW Markt Bibart sagt DANKE 
 

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Markt 
Bibart möchte sich auf diesem Wege bei allen 
Unterstützern und Förderern der vergangenen Jahre 
herzlich bedanken. Nur dank Ihnen haben wir die 
Möglichkeit unsere Kameradinnen und Kameraden mit 
technisch hochwertigen Ausrüstungsgegenständen zu 
versorgen und können diese somit bei der 
Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung 
unterstützen. Gerade in diesen Tagen, da für unsere 
Wehren keine Übungen und Treffen stattfinden dürfen, 
ist es umso wichtiger, im Ernstfall gut ausgerüstet und 
auch somit gut geschützt zu sein. 
 

Helfen Sie uns auch weiterhin, damit wir HELFEN 
können. 

Dankeschön! 
Vorstandschaft Förderverein FFW Markt Bibart 

 

Kolpingsfamilie Markt Bibart 

Mi, 24.03.: Die Kolpingsfamilie gestaltet um 

19:00 Uhr eine Kreuzwegandacht in der 

Pfarrkirche Markt Bibart. 
 

 
 

Danksagungen 
 

Für die große Anteilnahme die uns zum Tode unserer 
Mutter  
   Betty Lulei  
entgegengebracht wurde danken wir allen herzlich. 
Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Joseph Michael für 
die würdevolle Gestaltung der Beerdigung sowie  
Frau und Herrn Langemann für Ihre Unterstützung. 
 

Ihre Kinder Monika Ell, Elisabeth Kriener, Franz Lulei, 
Heidi Lulei, Rudi Lulei mit Familien.  
 
 
 
 

Sonstiges 
 

Gesucht 

Am 4. März, ca. 11Uhr, wurde am Parkplatz Bahndamm 
eine blaue Sackkarre entwendet, Merkmal ist eine 
aufgeschweißte vergrößerte Transportplatte. 
 

Bitte Information an 01786848004, Danke! 
 

Frisch geräucherte Forellen und Saiblinge 

Oster-Samstag von 11.00 – 12.00 Uhr 
Frisch geräucherte Forellen und Saiblinge, sowie auch 
küchenfertig. 
bei Erwin Marr, Telefon 8381 
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Gemeinschaftspraxis Dres. med. Raupach 
Osterurlaub vom 29.03. bis 09.04.2021 

Unsere Praxis bleibt von  Mo. 29.03. bis Fr. 09.04.2021 
geschlossen. Unsere Vertretung in diesem Zeitraum    
übernehmen folgende Kollegen: 
 

Dr.med. Vogel (vom 29.03.-01.04.21) (Scheinfeld),  
Tel. 09162/321  
Dr.med. Woidich (vom 29.03.-09.04.21) 
(Oberscheinfeld), Tel. 09167/968811  
Dr.med. Trißler (vom 29.03.-09.04.21) (Sugenheim 
/Scheinfeld) Tel. 09165/221 
Praxis Herr Schirner  (vom 29.03.-01.04.21) 
(Langenfeld) Tel. 09164/203  
um eine telefonische Terminvereinbarung wird bei 
allen Kollegen gebeten 
 

Die Bereitschaftspraxis Neustadt a.d. Aisch  (an der 
Klinik Neustadt) erreichen Sie:  
Mo/Di/Do:  18.00 Uhr bis 21.00Uhr 
Mi/ Fr:   15.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Sa/ So- und Feiertage:  09.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
hier keine Terminvereinbarung notwendig 
 

Die Bereitschaftsdienstzentrale erreichen Sie unter 
folgender Nummer: 116 117 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte an 
die Rettungsleitstelle unter folgender Nummer: 112  
 

Ab Montag, den 12.04.2021 sind wir wieder wie gewohnt 
für Sie da. 
 

Eine schöne Osterzeit wünscht Ihnen 
Ihr Praxisteam Dres. Raupach 

 

Rats-Apotheke Markt Bibart 

Die Rats-Apotheke Markt Bibart ist in der Zeit von 
Montag, 29.03.2021 bis einschließlich Freitag, 
09.04.2021 nur vormittags von 8.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet. 
 

Ganztägig geöffnet ist die Stadt-Apotheke, 
Schwarzenberger Str. 20, in 
91443 Scheinfeld, Tel. 09162 249. 
 

Wir wünschen allen Kunden ein frohes Osterfest. 
 

Frischer Fisch für Karfreitag direkt vom Erzeuger, 
antibiotikafrei und naturnahe Aufzucht 

küchenfertig: Aischgründer Karpfen ggA: ganz, halbiert 
oder grätengeschnittenes Filet; 
Waller und Schleie frisch geschlachtet 
verzehrfertig: geräuchertes Karpfenfilet, 
Karpfenpastete, Karpfensalate (Dill, Curry, Meerrettich, 
Balsamico), Bratkarpfen im Glas und geräucherte 
Wallerstücke. 
Wir liefern am Karfreitag nach Markt Bibart und 
Ortsteilen. 
Beratung und Vorbestellung bei Teichwirtschaft Andrea 
u. Lorenz Dietsch. 
Peppenhöchstädt 10a, 91486 Uehlfeld,  
Tel. 09163 1328, www.karpfen-dietsch.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenangebot 

Lageristen auf € 450,00 Basis gesucht 
Wir, die Firma S-Impuls Handels GmbH, Am Mühlberg 8 
suchen ab sofort zur Verstärkung Lageristen auf Minijob 
Basis. 
Arbeitszeit nach Absprache. 
Bitte melden unter info@s-impuls.de oder telefonisch 
unter 09162/9896- 0 
 

Maschinenring Franken Mitte sucht 
Reinigungskraft 

Für die Geschäftsstelle im Gewerbepark Steigerwald 4 
sucht der Maschinenring eine Reinigungskraft (m/w/d) 
Info unter Tel. 09162/92202-15. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karpfen-dietsch.de/
mailto:info@s-impuls.de
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Auf den vorzeitigen Aushang in den Amtskästen wird hingewiesen 

 
 

Pressemitteilung des Landratsamtes Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
 

Stallpflicht angeordnet 
 

Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest 
 
Da die Zahl nachgewiesener Fälle von Geflügelpest der Variante H5N8 ansteigt und zuletzt erkrankte Tiere in 
benachbarten Landkreisen festgestellt wurden, wurde für den Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim eine 
Aufstallungspflicht für Geflügel angeordnet. Dies bedeutet ab dem 06.03.2021 eine Stallpflicht für alle, selbst kleine, 
Hausgeflügelbestände.  
 
Dies betrifft Ställe ebenso wie überdachte Ausläufe, letztere müssen gegen jegliche Einträge von oben und außen 
abgesichert werden. Geeignete Maßnahmen können laut Dr. Uwe Knickel, Leiter des Veterinäramts, eine Überdachung 
mittels einer dichten Folie mit Dachüberstand sein, außerdem eine engmaschige Absicherung der Seitenwände, um das 
Eindringen von Wildvögeln zu vermeiden. Selbst wenn derzeit noch kein Fall von Geflügelpest im Landkreis bekannt ist, 
wird die Maßnahme als dringend notwendig erachtet, um die weitere Verbreitung der Tierseuche und insbesondere das 
Überspringen des Virus auf Hausgeflügelbestände zu vermeiden. Zwar gilt die Virus-Variante H5N8 nach derzeitigen 
Erkenntnissen als unbedenklich für Menschen, dies betrifft auch den Verzehr von Geflügelfleisch, Eiern und weiteren 
Geflügelprodukten. Für Geflügel jeglicher Art ist die Krankheit aber als hochansteckend eingestuft. 
 
Die am 05.03.2021 erlassene Allgemeinverfügung soll die sogenannte Biosicherheit erhöhen, indem jeglicher Kontakt 
zwischen Wildvögeln und Nutztierbeständen unterbrochen wird. Präventive Maßnahmen, die seit vergangenem Februar 
gelten, bestehen weiter, dazu gehören: 
 
o Ein- und Ausgänge der Stallungen gegen unbefugten Zutritt sichern  
o Stallkleidung verwenden und nach Gebrauch reinigen bzw. Einwegkleidung beseitigen, besonders auf 

stalleigenes Schuhwerk achten  
o Stallschuhe säubern und dann desinfizieren  
o Händewaschen mit Seife und Händedesinfektion immer beim Betreten und nach Verlassen des Stalls 
o Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften nach jedem Ausmisten sowie von freigewordenen Stallplätzen, 

dies gilt auch für betriebseigene Fahrzeuge sowie beim Einsatz von Maschinen in mehreren Ställen  
o Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wild- sowie anderen Haustieren vermeiden  
o Eine konsequente Bekämpfung von Schadnagern, dazu sind Aufzeichnungen zu machen  
o Kein Oberflächenwasser für die Tränke verwenden 
 
Für Wildvögel im Sinne der Geflügelpest-Verordnung, dazu zählen unter anderem Hühnervögel, Greifvögel, Eulen und 
Gänse, gilt für den gesamten Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ein allgemeines Fütterungsverbot, 
ausdrücklich davon ausgenommen sind Singvögel. Die Veterinärverwaltung appelliert an alle Hobby-Geflügelhalter ihre 
Bestände, soweit dies noch nicht geschehen ist, zu melden. Zusätzlich sind jetzt auch die Halter von Geflügel mit einem 
Bestand von bis zu 100 Tieren zu Aufzeichnungen über die Zahl der pro Werktag verendeten Tiere verpflichtet. Halter 
von Geflügel mit einem Bestand von bis zu 1000 Tieren haben zusätzlich Aufzeichnungen über die Zahl der gelegten 
Eier pro Bestand und Tag zu führen. Die Durchführung von Märkten und Ausstellungen zum Verkauf beziehungsweise 
der Präsentation von Geflügel sind verboten, die Allgemeinverfügung gilt bis auf weiteres. 
 
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelgesundheit wurde in Bayern bei 23 
Wildvögeln und drei Nutztierbeständen das H5N8-Virus festgestellt.  
Zuletzt führte der Nachweis der Geflügelpest in einem kleinen Nutztierbestand im Landkreis Würzburg dazu, dass um 
den Betrieb ein Sperr- und ein Beobachtungsgebiet mit weitergehenden Auflagen eingerichtet werden musste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


